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In Ergänzung der Planzeichnung wird gemäß Baugesetzbuch (BauGB) und Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO) sowie gemäß Landesbauordnung (LBO), jeweils in der derzeit gültigen 
Fassung, festgesetzt: 
 
A. Planungsrechtliche Festsetzungen 

(§ 9 BauGB und BauNVO) 
 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 (1) 1 BauGB) 
 
Die Art der baulichen Nutzung wird durch Planeinschrieb festgesetzt.  
 

 
2. Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 (1) 1 BauGB i. V. m. §§ 16 – 21a BauNVO) 
 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch Planeinschrieb der maximal zulässigen 
Grundflächenzahl in Verbindung mit der maximal zulässigen Gebäudehöhe über Nor-
malnull festgesetzt. 
 
 

3. Bauweise 
(§ 9 (1) 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO) 

 
Die Bauweise ist durch Planeinschrieb als abweichende Bauweise festgesetzt. Zulässig 
sind nur Gebäude mit seitlichem Grenzabstand, jedoch ohne eine Längenbeschränkung 
von 50 m. 
 
 

4. Nebenanlagen 
(§ 14 BauNVO i. V. m. § 23 (5) BauNVO) 
 
Nebenanlagen sind, soweit es sich um Gebäude handelt, in den nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen nicht zulässig. 
 
 

5. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und deren Erhaltung  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB) 
 
Dachbegrünung 
 
Flachdächer sind mit mindestens 8 cm Substrat bedeckt extensiv zu begrünen. 
 
 
Stellplätze 
 
Oberirdische Kfz-Stellplätze sind mit hochstämmigen Laubbäumen zu begrünen. Je acht 
Kfz-Stellplätzen ist ein solcher Baum zwischen oder entlang der Parkstände anzuord-
nen. Jedem Baum ist eine mindestens 4 m² große Pflanzfläche zur Verfügung zu stellen, 
die zumindest wasserdurchlässig gepflastert ist. 
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6. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft 
(§ 9 (1) 20 BauGB) 

 
Stellplätze, Zufahrten zu Stellplätzen und Garagen sowie Zugänge sind als wasserdurch-
lässige Flächen herzustellen. 
 
 

B. Örtliche Bauvorschriften  
(§ 74 LBO) 
 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 (1) LBO) 
 

1.1. Dächer 
 

Zulässig sind nur Flachdächer.  
 

1.2. Technische Dachaufbauten 
 
Technische Dachaufbauten wie z. B. Kühlanlagen, Entlüftungen, Antennen etc., die in 
der Höhe über die Attika hinausgehen, sind mit Rücksicht auf die Fernwirkung der Ge-
bäudesilhouette in das architektonische Gesamtkonzept zu integrieren und in ihrer Ges-
taltung auf die angrenzenden Bauteile abzustimmen.  
 
 

C. Hinweise 
 
1. Kampfmittel 
 

Eine multitemporale Luftbildauswertung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Ba-
den-Württemberg hat ergeben, dass das Plangebiet vollständig innerhalb eines bombar-
dierten Bereiches liegt, in dem sich auch Bombentrichter befinden. Daher besteht hier 
die Gefahr von Blindgängern. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hält die Durchfüh-
rung weiterer Maßnahmen für erforderlich und empfiehlt flächenhafte Vorortprüfungen. 

 
 
2. Bodenfunde 
 

Sollten bei der Durchführung von Erdarbeiten bisher unbekannte archäologische Funde 
und Befunde entdeckt werden, sind diese dem Regierungspräsidium Karlsruhe, Ref. 26, 
umgehend zu melden. Die Fundstelle ist bis zu vier Werktage nach der Fundanzeige 
unberührt zu lassen, wenn nicht eine Verkürzung der Frist mit dem Ref. 26 vereinbart 
wird (§ 20 DSchG i. V. m. § 27 DSchG). 

 
 
3. Bodenschutz 
 

Der Flächenverbrauch durch Überbauung und Versiegelung ist auf das unbedingt not-
wendige Mindestmaß zu beschränken. 
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Oberboden, der bei der Errichtung baulicher Anlagen anfällt, ist gesondert von tieferen 
Bodenschichten auszuheben und nach Möglichkeit auf den Grünflächen zur Bodenver-
besserung und als Pflanzsubstrat zu verwenden. 
 
In den nicht zur Bebauung vorgesehenen Grundstücksbereichen sind Bodenverdichtun-
gen zu vermeiden, um den Boden vor erheblichen und nachhaltigen Veränderungen zu 
schützen. 

 
 
4. Wasserschutz 
 

Neben den Verminderungsmaßnahmen durch wasserdurchlässige Belagsflächen und 
Dachbegrünung sollten zur Verzögerung des Niederschlagswasserabflusses geeignete 
Maßnahmen ergriffen werden. Hierzu zählen z. B. Regenwasserspeicher, deren gespei-
chertes Regenwasser zur Grünflächenbewässerung genutzt werden kann. 

 
 
Pforzheim, 24.02.2011 
62 GS/DA 


